
 

 

 

 

Entschließungsentwurf, eingereicht vom Ausschuss für langfristige Planung 
Europa (LRPCE) beim Europäischen Rat auf dem Europa-Forum Karlsruhe 2026 

 

Betreff: 
Korrektur einer irrelevanten Formulierung auf Seite 18, Anhang B: Abschnitt 5 (siehe oben) 
im Handbuch zum Europa-Forum 

 

Erläuterung: 
Das Handbuch wird kontinuierlich auf Schreibfehler und irrelevante Formulierungen 
überprüft. Werden solche Fehler oder irrelevante Formulierungen entdeckt, beantragt der 
LRPCE deren Korrektur: 

Seite 18, Anhang B: Abschnitt 5 von oben: 

Der derzeitige Wortlaut im Handbuch (zu korrigierender Text in Rot): 
Änderungen der Regeln und der Geschäftsordnung des Europa-Forums, die nicht von einer 
vom Rat zu diesem Zweck eingesetzten Arbeitsgruppe stammen (vorausgesetzt, dass jeder 
dazu vorgeschlagene Änderungsantrag hinsichtlich seines Wortlauts zuvor dem A&A des 
Forums vorgelegt wurde), müssen zuvor von der Nationalversammlung (oder einer 
gleichwertigen Instanz) eines Mitglieds vor diesem Datum gebilligt werden. 

 

Zur besseren Verständlichkeit wird dies wie folgt geändert (rot markiert): 
Änderungen des Handbuchs des Europa-Forums, die nicht von einer vom Rat zu diesem 
Zweck eingesetzten Arbeitsgruppe stammen (vorausgesetzt, dass jeder Änderungsvorschlag 
zuvor hinsichtlich seines Wortlauts dem A&A des Forums vorgelegt wurde), müssen vor 
diesem Datum von der Nationalen Versammlung (oder einer gleichwertigen Instanz) eines 
Mitglieds gebilligt werden. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Keine. 

 

 



 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Europäische Rat genehmigt die Korrektur irrelevanter Formulierungen auf Seite 18, 
Anhang B: Abschnitt 5 oben des Europa-Forum-Handbuchs. 

 

Der neue Wortlaut lautet: 
Änderungen des Europa-Forum-Handbuchs, die nicht von einer vom Rat zu diesem Zweck 
eingesetzten Arbeitsgruppe stammen (vorausgesetzt, dass jeder Änderungsvorschlag zuvor 
hinsichtlich seines Wortlauts dem A&A des Forums vorgelegt wurde), müssen vor diesem 
Datum vom Nationalkonvent (oder einer gleichwertigen Instanz) eines Mitglieds gebilligt 
worden sein. 
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